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Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Höhn - Situation der 
Altstandorte und ungenutzter städtischer Immobilien in 2018 (AF-0417/2018) 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Zu den Fortschritten und Planungen der Altstandorte siehe aktualisierte „Übersicht zu den 
erfassten Altstandorten“. Soweit Grundstücke bzw. Immobilien der SWG als Altstandort 
identifiziert worden sind, finden sich diese in der Übersicht wieder. Die Weitergabe von 
Informationen zu Bewirtschaftungskosten von Immobilien, die sich nicht in städtischem 
Eigentum befinden, ist nicht möglich.  
 
zu 2. 
siehe Antwort 1 
 
zu 3. 
Der Stand der Innenstadtinitiative „Zentral-Genial: Neues Wohnen in der Altstadt“ wurde in 
der Berichtsvorlage 1176-BR/2018 vom 12.09.2018 allen Stadtratsmitgliedern zur Kenntnis 
gegeben. Wie angekündigt, findet am 23.10.2018 in einer öffentlichen Veranstaltung die 
Vorstellung der Planungsideen für Lücken und Leerstandsobjekte statt. Die Standorte 
werden sukzessive erweitert, sobald ein Einverständnis angefragter Grundstückseigentümer 
zur Teilnahme an der Initiative vorliegt. 
 
zu 4. 
Ersatzvornahmen (meist Abbruch) liegen im Zuständigkeitsbereich der Bauordnung und 
damit im übertragenen Wirkungskreis. 
 

 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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